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Vorwort 

Aufgrund der Vereinbarung zwischen dem ÖVE und dem Österreichischem Normungsinstitut werden alle 
elektrotechnischen Dokumente als „Doppelstatusdokumente“ veröffentlicht. Diese Dokumente haben daher 
sowohl den Status von ÖSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE ELEKTROTECHNIK gemäß ETG 
1992 als auch den einer ÖNORM gemäß NG 1971. 

Der Rechtsstatus dieser ÖSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE ELEKTROTECHNIK/ÖNORM ist 
den jeweils geltenden Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz zu entnehmen. 

Bei mittels Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz verbindlich erklärten ÖSTERREICHISCHEN 
BESTIMMUNGEN FÜR DIE ELEKTROTECHNIK/ÖNORMEN ist zu beachten: 

 Hinweise auf Veröffentlichungen beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den Stand zum Zeit-
punkt der Herausgabe dieser ÖSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE 
ELEKTROTECHNIK/ÖNORM. Zum Zeitpunkt der Anwendung dieser ÖSTERREICHISCHEN 
BESTIMMUNGEN FÜR DIE ELEKTROTECHNIK/ÖNORM ist der durch die Verordnungen zum Elektro-
technikgesetz oder gegebenenfalls auf andere Weise festgelegte aktuelle Stand zu berücksichtigen. 

 Informative Anhänge und Fußnoten sowie normative Verweise und Hinweise auf Fundstellen in anderen, 
nicht verbindlichen Texten werden von der Verbindlicherklärung nicht erfasst. 

Erläuterung zur Einarbeitung der nationalen Ergänzungen 

Diese ÖVE/ÖNORM basiert auf HD 60364-7-709:2009 und HD 60364-7-709/A1:2012. Sie ist unter Berück-
sichtigung nationaler Aspekte technisch gleichwertig mit dem genannten Harmonisierungsdokument. 

Mit dem HD 60364-7-709:2009 und HD 60364-7-709/A1:2012 übereinstimmende Abschnitte sind am rechten 
Rand durch Angabe der Harmonisierungsdokument-Abschnittsnummer gekennzeichnet zB [709.3]. Modifizier-
te Textteile des Harmonisierungsdokumentes werden mit [709.1, modifiziert] und nationale Ergänzungen mit 
[–] kenntlich gemacht. 

Um eine Verknüpfung zwischen den Harmonisierungsdokumenten und der Reihe ÖVE/ÖNORM E 8001 her-
stellen zu können, ist im Anhang NZ eine Referenzliste beigefügt. 

In dieser Referenzliste sind nur jene nationalen, internationalen bzw. europäischen Publikationen angeführt, 
die in dieser ÖVE/ÖNORM zur Anwendung kommen. 

Eine kumulierende Referenztabelle mit allen Verweisen der nationalen Normen auf die Harmonisierungs-
dokumente ist im Internet unter www.ove.at/oek/referenz.pdf zum Download bereitgestellt. 

Erläuterungen zum Ersatzvermerk 

Die vorliegende Ausgabe ersetzt ÖVE-EN 1 Teil 4 § 93:1997. Da die zu ersetzende Norm jedoch mit der 
ETV 2002/A2 verbindlich erklärt sind, kann die Zurückziehung dieser Bestimmungen erst mit Erscheinen einer 
neuen ETV erfolgen. 
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1 Anwendungsbereich [709.1, modifiziert] 

Diese ÖVE/ÖNORM gilt für Stromkreise, die Wassersportfahrzeuge oder Hausboote in Marinas und ähnlichen 
Bereichen versorgen. 

ANMERKUNG In diesem Dokument wird für Marinas und für ähnliche Bereiche der Begriff „Marina“ verwendet. 

Sie ergänzt, ändert oder ersetzt die allgemeinen Bestimmungen gemäß ÖVE-EN 1 Reihe bzw. ÖVE/ÖNORM 
E 8001 Reihe. 

Die Anforderungen gelten nicht für: 

– die Stromversorgung von Hausbooten, wenn diese von einem öffentlichen Netzbetreiber direkt versorgt 
werden, 

– die interne elektrische Anlage von Wassersportfahrzeugen und Hausbooten. 

ANMERKUNG Für die Errichtung von elektrischen Anlagen in Wassersportfahrzeugen siehe ÖVE/ÖNORM 
EN 60092-507. Für die Errichtung der elektrischen Anlage eines Hausbootes siehe ÖVE/ÖNORM E 8001 Reihe. 

Für nicht in den Anwendungsbereich dieser ÖVE/ÖNORM fallende elektrische Anlagen von Marinas und ähn-
lichen Bereichen gelten die Anforderungen gemäß ÖVE/ÖNORM E 8001. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten  
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte  
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). Rechtsvorschriften sind 
immer in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

ÖVE-EN 1 Teil 3 § 41, Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis AC 1000 V und  
DC 1500 V – Teil 3 Beschaffenheit, Bemessung und Verlegung von Leitungen und Kabeln –  
§ 41 Bemessung von Leitungen und Kabeln in mechanischer und elektrischer Hinsicht, Überstromschutz 

ÖVE/ÖNORM E 1100-2, Normspannungen – Teil 2: Nennspannungen für Niederspannungs-
Stromverteilungssysteme 

ÖVE/ÖNORM E 8001 Reihe, Errichtung von elektrischen Anlagen mit Nennspannungen bis AC 1000 V und 
DC 1500 V 

ÖVE/ÖNORM EN 60038, CENELEC-Normspannungen 

ÖVE/ÖNORM EN 60309-1, Stecker, Steckdosen und Kupplungen für industrielle Anwendungen –  
Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

ÖVE/ÖNORM EN 60309-2, Stecker, Steckdosen und Kupplungen für industrielle Anwendung –  
Teil 2: Anforderungen und Hauptmaße für die Austauschbarkeit von Stift- und Buchsensteckvorrichtungen 

  


